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BEBAUUNGSPLANUNTERLAGEN

PRÄAMBEL:
Die Gemeinde Mengkofen erlässt gemäss § 2 Absatz 1 und § 9 und 10 des Baugesetzbuches 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2023 I Nr. 394). 

Artikel 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch §1 Abs. 6 

der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98). Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 03. Juli 2023. Art. 81 Bayer. Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14. August 2007(GVBI S. 588), zuletzt geändert durch die §§4 und 5 des Gesetzes 

v. 25 Juli 2025 (GVBI. S. 254). Planzeichenverordnung 1990 - PlanV 90 - vom 18. Dezember 1990

(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 

(BGBI. 2025 I Nr. 189)

SATZUNG.

PFLANZSCHEMA    M 1:200

Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom __.__.____ wurden 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
__.__.____ bis __.__.____ beteiligt.

Der Entwurf den Bebauungs- und Gründordnungsplanes in der Fassung vom __.__.____ wurde mit 
der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ öffentlich 
ausgelegt.

Die Gemeinde Mengkofen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __.__.____ den Bebauungs-
und Grünordnungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.____ als Satzung 
beschlossen.

Mengkofen, den ........................................

...............................................................
1. Bürgermeister Hieninger

Ausgefertigt

Mengkofen, den ........................................

...............................................................
1. Bürgermeister Hieninger

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungs- und Grünordnungsplan wurde am __.__.____ gemäß 
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung 
wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist 
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
und die §§ 14 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Mengkofen, den ........................................

...............................................................
1. Bürgermeister Hieninger

V E R F A H R E N S H I N W E I S E

"GE SÜSSKOFEN-
NORDWEST"

info@bindhammer.de
Bayerbach84092

08774 96996-0
Kapellenberg 18

bindhammer.de

Dipl.-Ing. (FH) Ludwig Bindhammer

und Beratender Ingenieur Part mbB
Bindhammer Architekten, Stadtplaner

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordungsplanes in der Fassung vom 
25.03.2025 hat in der Zeit vom 26.06.2025 bis 25.07.2025 stattgefunden.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 1 BauGB
für den Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom 25.03.2025 
hat in der Zeit vom 26.06.2025 bis 25.07.2025 stattgefunden.
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16.4 Elektrizität (Trafo)

MI

16.5 Ausgleichsfläche A Nr. 
Entwicklungsziel BNT-Code 
Entwicklungsziel Wertpunkte WP
Flächenbedarf

17. KARTENZEICHEN FÜR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN

17.1 Katasterfestpunkt

17.2 Flurstücksgrenze mit abgemarktem Grenzpunkt u. 
Zahlennachweis

17.3 bestehendes Wohngebäude, oberirdisch

17.4 bestehendes Nebengebäude, oberirdisch

17.5 Arkade, Passage, Durchfahrt

17.6 735/23 Flurstücksnummern

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB -, §§ 1 bis 11 der 
Baunutzungsverordnung - BauNVO - )      

1.2 Gemischte Bauflächen
 

1.2.3 Mischgebiet nach § 6 BauNVO
ausgeschlossen sind Anlagen für kirchliche Zwecke, Vergnügungs-
stätten, Spielhallen, Casinos, Rotlichtmilieu, Boardinghäuser und
Beherbergungsbetriebe

1.3 Gewerbliche Bauflächen

1.3.1 Gewerbegebiete nach §8 BauNVO,
ausgeschlossen sind Anlagen für kirchliche Zwecke, Vergnügungs-
stätten, Spielhallen, Casinos, Rotlichtmilieu, Boardinghäuser und
Beherbergungsbetriebe

GE1

15. SONSTIGE PLANZEICHEN

15.8 Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten 
sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB) 

15.11 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

15.14 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

15.15 Freihaltung von Sichtdreiecken
Art. 26 BayStrWG
Bauliche Anlagen dürfen nicht errichtet oder geändert werden, 
wenn die Sichtverhältnisse bei höhengleichen Kreuzungen von 
Straßen mit dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen 
dadurch beeinträchtigt werden. Das Gleiche gilt für höhenglei-
che Kreuzungen und Einmündungen von Straßen außerhalb der 
geschlossenen Ortslage.
Die Sichtflächen sind von jeder Bepflanzung, höher als 80 cm,
freizuhalten.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

2.5 Grundflächenzahl MI GRZ 0,35
als Höchstmaß GE GRZ 0,8

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.5 Baugrenze

9. GRÜNFLÄCHEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 

9.1 priv. Grünfläche - Eingrünung

9.2 priv. Grünfläche als Ausgleichsfläche  - Streuobstwiese

6. VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

6.1 geplante innere Erschließung, privat 

6.2 Einfahrtsbereich

13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR 
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR
UND LANDSCHAFT (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 
6 BauGB) 

13.1 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 
Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB) 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft, soweit solche Festsetzungen nicht nach 
anderen Vorschriften getroffen werden können (§ 9 Abs. 1 Nr. 
20 und Abs. 6 BauGB)

13.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzung sowie Bindung 
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen sowie Gewässer

13.2.1 zu erhaltender Großbaum

13.2.2 zu pflanzender Obstbaum-Hochstamm (Pflanzqualität H 3xv,
STU 12-14, Pflanzraster 10 x 10 m, Obstbäume der Pflanzliste)

13.2.3 zu erhaltende Sträucher
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0.6.1.3 Am östlichen Rand der Flur-Nr. 1637 wird als Ausgleichsfläche ein
 Lebensraumkomplex aus extensivem Grünland und Streuobstwiese angelegt. 
Auf den Flächen  sind hochstämmige Obstbäume gem. Pflanzliste
 (3  x  v.,  STU  12-14cm, mit 2 Wurzelballen) zu pflanzen. Die Obstbäume sind
 mit Pflöcken zu stabilisieren und gegen Verbiss zu schützen. Die Bäume sind  
in Reihen anzupflanzen, der Abstand in der Reihe beträgt 10 m. Bei der 
Anpflanzung sind die Grenzabstände zu Nachbargrundstücken zu berücksichtigen. 
Abgänge sind zu ersetzen. Die Wiesenflächen sind 1- bis 2mal jährlich ab dem 
01. Juli zu mähen. Mähgut ist umgehend aus den Flächen zu entfernen. 

0.6.1.4  Eine Düngung und das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulässig.

0.6.1.5 Es sind ausschließlich standortgerechte, heimische Laubgehölze entsprechend
der folgenden Artenliste für Gehölzpflanzungen zu verwenden:

Bäume 1. und 2. Wuchsordnung im Baugebiet und der innerörtlichen Eingrünung:
Pflanzqualität: Hochstamm, 4xv, StU 18-20 cm

   
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Quercus robur                              Stiel-Eiche
Acer platanoides Spitz-Ahorn Tilia cordata                              Winter-Linde
Carpinus betulus Hainbuche Acer campestre                              Feld-Ahorn
Cornus mas Kornelkirsche Sorbus aucuparia                              Eberesche

Sträucher für Randeingrünung:
Pflanzqualität: verpflanzter Strauch, mind.3-5 Grundtriebe, 60-100 cm

   
Cornus mas Kornelkirsche Rhamnus carthaticus                              Echter Kreuzdorn
Cornus sanguinea Blut-Hartriegel Rosa canina                              Hunds-Rose
Corylus avellana Haselnuss Rosa pimpinellifolia                              Bibernell-Rose
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Rosa rubiginosa                              Wein-Rose
Hippophae rhamnoides Sanddorn Salix caprea                              Sal-Weide
Ligustrum vulgare Liguster Salix purpurea                              Purpur-Weide
Lonicera xylosteum Gem. Heckenkir. Sambucus nigra                              Schwarzer Holunder
Prunus spinosa Schlehe Viburnum lantana                              Wolliger Schneeball

Heister für Randeingrünung:
Pflanzqualität: verpflanzter Heister, 200-250 cm

   
Acer campestre Feld-Ahorn Prunus padus                              Trauben-Kirsche
Acer platanoides Spitz-Ahorn Pyrus pyraster                              Holz-Birne
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Quercus robur                              Stiel-Eiche
Carpinus betulus Hainbuche Salix alba                              Silber-Weide
Malus sylvestris Holz-Apfel Tilia cordata                              Winter-Linde 
Prunus avium Vogel-Kirsche Ulmus carpinifolia                              Feld-Ulme

Obstbäume:
Pflanzqualität: Hochstamm, 3xv, STU 12-14 cm

Äpfel: Neukirchner Renette, Schöner von Schönstein, Roter Eiserapfel, Brettacher,
Bittenfelder, Jakob Fischer, Winterrambour 

Birnen: Gute Graue, Österreichische Weinbirne, Stuttgarter Geishirtle
Zwetschgen: Hauszwetschge
Kirschen: Große Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger, Schattenmorelle, Kassins

Frühe Herzkirsche
Walnuss: als Sämling

u. a. alte, bewährte und heimische Sorten

0.7 VERKEHRSFLÄCHEN - BELÄGE

0.7.1 private Stellplätze
Die privaten PKW-Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise, bevorzugt 
als Pflaster mit Rasenfuge herzustellen. Im Bereich der Baumstandorte sind 
mind. 2,5 x 2,5 m große Pflanzflächen aus Schotterrasen anzulegen.
Mit den Bauanträgen sind Stellplatznachweise gemäß der Stellplatzsatzung
der Gemeinde Mengkofen vorzulegen

0.8 WERBEANLAGEN UND BELEUCHTUNG

0.8.1 Das Anbringen von Werbeanlagen wird auf den Bereich der Fassaden begrenzt.
Pro 100 m Fassadenlänge sind jeweils 25 m² Werbefläche zulässig. Werbe-
anlagen sind mit den Fassaden gestalterisch abzustimmen. Werbeanlagen
auf dem Dach sind unzulässig. Eine Fremdwerbung ist unzulässig.

0.8.2 Nicht zulässig sind blinkende, oszillierende oder ähnlich auffallend wechselnde 
Werbeanlagen und Laufschriften.

0.8.3 Beleuchtungen und Außenbeleuchtungen sind mit der Abstrahlrichtung vom
Grundstücksrand nach innen gerichtet anzubrigen. Die verwendeten Beleuch-
tungskörper für die Beleuchtung bei Nacht müssen eine geringe Anlockwirkung
für Insekten und damit auch Fledermäuse ausüben (nach derzeitigem Stand 
der Technick sind dies LED-Lampen).

0.9 NIEDERSCHLAGSWASSER

Niederschlagswasser ist grundsätzlich zu versickern. Erst wenn nachgewiesen
(Gutachten!) ist, dass eine Versickerung nicht möglich ist, ist nach Rückhaltung 
(z. B. rechtlich gesicherte Zisterne) eine Einleitung in den Kanal/ ein 
Oberflächengewässer zu prüfen. 
Das Oberflächenwasser kann über eine Rückhaltung verzögert in den
Regenwasserkanal DN300 im Straßengraben neben der Fl-Nr. 1513/3 
abgeleitet werden. Die Ausgestaltung der Regenrückhalteeinrichtung und der 
verzögerten Ableitung ist mit der Gemeinde abzustimmen 
Siehe §9. Abs. 6 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Mengkofen vom 15.12.2023.

Die IMH Ingenieurgeselschaft für Bauwesen und Geotechnick GmbH hat am 14.02.2025 
Sickerversuche durchgeführt- Laut Prüfbericht vom 26.02.2025 ist eine Vesickerung 
des Niederschlagswassers nicht möglich

Im Geltungsbereich ist anfallendes Niederschlagswasser im Trennsystem über aus-
reichend  dimensionierte  Rückhalteräume  temporär  zurückzuhalten  und  gedrosselt 
abzuleiten. Die Ableitung erfolgt über die bestehende Niederschlagswasserkanalisa-
tion und den zum Teil offenen Ableitungsgraben entlang der K DGF 42 in einen Gra-
ben zur Aiterach. Die Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund der vorlie-
genden Untergrundverhältnisse nicht möglich.  

F DACHBEGRÜNUNG

F.1 Flachdächer und geneigte Dächer bis 15° Dachneigung können begrünt werden. 
Begrünte Dächer können bis zu 50 % ihrer Fläche als Grünfläche gewertet werden.

G EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHEN 

G.1 Im Zuge des Verfahrens wird auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung an-
gewendet. Die Ausgleichsfläche wird dabei außerhalb des Geltungs-
bereichs auf der Flurnr. 1637, Gemarkung Mühlhausen, geschaffen.
Eine Fläche von ca. 1.379 m² wird in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
als Streuobstwiese im Komplex mit artenreichen Extensivgrünland (BNT-Code B441)
angelegt.

H NIEDERSCHLAGSWASSERBETEILIGUNG 

H1 Eine  den  rechtlichen  und  fachlichen Anforderungen  entsprechende  Niederschlags-
wasserbeseitigung ist im Rahmen der Bauausführung nachzuweisen. Der Rückhalte-
raum  ist  nach  Arbeitsblatt  DWA-A  117  für  ein  5-jährliches  Regenereignis  AW018 
Entwässerung Süßkofen Nordwest Erläuterungsbericht Entwässerungskonzept vom 
07.11.2025 nachzuweisen. Zudem ist ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 für
ein 30-jährliches Regenereignis zu erbringen.  

H2 Die  Rückhaltung  bzw.  der  schadlose  Verbleib  von  Niederschlagswasser  auf  dem 
Grundstück kann unterirdisch erfolgen. Bei unterirdischer Anordnung von Rückhalte-
räumen für Niederschlagswasser ist, insbesondere im Bereich von verkehrlich genutz-
ten Flächen, auf eine ausreichende Überdeckung zu achten. 

H3 Unterirdisch  verbaute  Rückhalteräume  sind  mit  einer  ausreichend  dimensionierten 
vorgeschalteten Behandlungsanlage nach Arbeitsblatt DWA-A 102-2 (z. B. Sedimen-
tationsschacht) zu planen, um den Eintrag von Sedimenten und Leichtflüssigkeiten in 
den Rückhalteraum bzw. den Vorfluter zu reduzieren. 

H4 Anfallendes Niederschlagswasser im Geltungsbereich ist unter Berücksichtigung des 
Gewässerschutzes auf einen zulässigen Drosselabfluss nach Merkblatt DWA-M 153 
zu begrenzen. Dieser richtet sich nach den örtlichen Vorfluterverhältnissen und den 
Einleitungsmengen. 

H5 Der Rückhalteraum soll einen Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze ein-
halten. 

H6 Der Bauherr/Grundstückseigentümer ist für die  schadlose  Beseitigung  des  Regen-
/Oberflächenwassers  verantwortlich  ((Art.  41  Abs.  1  BayBO,  §  55  Abs.  I  S  atz  1 
und § 37 Abs. I Wasserhaushaltsgesetz). Dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab- 
oder umgeleitet werden. Auf die Unzulässigkeit der Ableitung von Niederschlagswas-
ser oder wild abfließendem Wasser auf fremden oder öffentlichen Grund wird hinge-
wiesen. 

H7 Auf die „Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in oberirdische Gewässer" (TRENOG) vom 17. Dezember 2008 wird 
hingewiesen. Für nicht erlaubnisfreie Einleitungen sind Antragsunterlagen beim Land-
ratsamt Dingolfing-Landau einzureichen. 

Der Bebauungsplan "GE Süßkofen-Nordwest" besteht aus dem Geheft mit Begründung,
Umweltbericht, Prüfbericht vom 26.02.2025 zum Sickerversuch von IMH GmbH, 
Degendorfer Str. 40; 94494 Hengersberg, Entwässerungskonzept vom 07.11.2025 
von S² Beratende Ingenieure, Sarchingenr Feld 1, 93092 Barbing, Ausgleichsflächenplan 
und Bebauungs- und Grünordnungsplan.

0.1 BAUWEISE

0.1.1 keine Festsetzung

0.2 GEBÄUDE

0.2.1 Dachform: Satteldach, Pultdach
0.2.2 Dachneigung: 5° bis 25°
0.2.3 Dachdeckung: unbekleidete Dachdeckungen aus Kupfer-, Zink-

und Bleiblech sind nicht zulässig

0.2.4 Gebäudehöhe: Wandhöhe im MI max. 7,50 m
im GE max. 6,00 m 

ab OK der vorhandenen mittleren Geländehöhe
- im GE 420,65m ü.NN
- im MI 414,45m ü.NN

0.3 GELÄNDEGESTALTUNG

Grundsätzlich sind Aufschüttungen und Abgrabungen erst ab einem Abstand von
0,5 m zur Grenze zulässig. 

Abgrabungen sind bis zu 3,0 m zulässig. 

Aufschüttungen sind bis zu 2,0 m zulässig. 

0.4 EINFRIEDUNGEN

0.4.1 Zaunanlagen: Zulässig sind Maschendrahtzäune und Metallzäune bis zu
einer Höhe von 2,00 m ab OK. Gelände. Sockel ist 
unzulässig. Ein Zaunabstand von 0,15 m zur Gelände-
oberfläche (Durchlass für Kleinsäuger) ist einzuhalten.

0.5 ABSTANDSFLÄCHEN

0.5.2 Die Abstandsflächen im Mischgebiet regeln sich nach der Abstandsflächen-
satzung der Gemeinde Mengkofen

0.5.2 Die Abstandsflächen im Gewerbegebiet regeln sich nach 
Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO 

0.6 GRÜNORDNUNG

0.6.1 private Grünflächen

0.6.1.1 Mindestens 20% der Grundstücksflächen sind als private Grünflächen anzu-
legen. Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche bzw. zusätzlich mindestens 
je sechs private Stellplätze ist ein Großbaum (Hochstamm 4 x v., StU 18-20) 
zu pflanzen.

0.6.1.2 Randeingrünung der Gewerbeparzellen (siehe Planzeichen 9.1): Als Mindest-
größe sind verpflanzte Sträucher, mind. 3-5 Grundtriebe, 60/100 cm, und 
verpflanzte Heister, 200/250 cm, zu pflanzen. Die Gehölzpflanzungen sind 
mit mindestens 10% Heistern anzulegen.  Pflanzabstand gemäß
Pflanzschema. Bäume sollen im Abstand von 6 – 12 m unregelmäßig eingestreut 
 werden, damit ein aufgelockertes und natürliches Erscheinungsbild entsteht.

A WASSER

A.1 Von den Dachflächen anfallendes Niederschlagswasser sollte zum Schutz der na-
türlichen Ressourcen als Brauchwasser genutzt werden.

A.2 Werden wassergefährdende Stoffe gelagert, abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, 
behandelt oder verwendet, besteht Anzeige- bzw. Genehmigungspflichten (§ 62 WHG). 
Für das Einleiten von anfallenden Produktionsabwässern in die Sammelkanalisation 
gilt der § 58 WHG.

B ENERGIE

B.1 Leitungsstraßen
Soweit Baum- und Strauchpflanzungen innerhalb einer Abstandszone von beidseits
2,50 m von Erdkabeln und Ver- und Entsorgungsleitungen vorgenommen werden, sind 
im Einvernehmen mit dem zuständigen Ver- bzw. Entsorgungsträger geeignete Schutz-
maßnahmen durchzuführen.

C LANDWIRTSCHAFTLICHE IMMISSIONEN UND BELANGE

C.1 Der Geltungsbereich ist von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben.
Betriebsstätten ausgehenden Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Licht, 
Staub und Erschütterungen, sind zu dulden. Insbesondere auch dann, wenn 
landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen
oder während der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage
während der Erntezeit solche Arbeiten erzwingt.

C.2 Die Erschließung der landwirtschaftlichen Nutzflächen muss gesichert bleiben. Ge-
plante Bepflanzungen entlang von Feldwegen müssen so gestaltet werden, dass
diese auch weiterhin mit landwirtschaftl. Großmaschinen ungehindert befahren wer-
den können.

C.3 Es muss sichergestellt sein, dass die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe in 
ihrem Bestand und in ihrer weiteren betrieblichen Entwicklung durch die Ausweis-
ung von Bauflächen nicht behindert werden. 

D DENKMALSCHUTZ

D.1 Ca. 60m westlich des Planungsgebietes, liegt am westlichen Rand von Süßkofen das
Bodendenkmal Nr D-2-7240-0006. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
im Planungsgebiet Bodendenkmäler anzutreffen sind.

D.2 Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbe-
hörde zu beantragen ist. 

E FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLÄNE

E.1 Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Eingabeplanung für Baumaßnahmen ein 
qualifizierter Freiflächengestaltungsplan im Genehmigungsverfahren eingefordert 
werden kann. Darin sind die Bepflanzungen, sowie die gesamte sonstige Außen-
raumgestaltung gemäß den Festsetzungen dieses Bebauungsplans nachzuweisen 
und bis zur Schlussabnahme der Gebäude durchzuführen.

0.10 IMMISIONSSCHUTZ

0.10.1 Der reduzierte Immisionsrichtwert von 54 db(A) darf tagsüber im Mischgebiet
nicht überschritten werden.

0.10.2 Die Betriebszeiten im Gewerbegebiet sind auf die Tageszeiten von 6:00 
bis 22:00 Uhr zu beschränken.

0.10.3 Die Anordnung und Ausführung der Schüttgassen und der Südseite der geplanten
Hallenwand hat bis mind. 3m Höhe in Massivbauweise und damit als 
Riegelbebauung für eine Schallschutzmaßnahme zu erfolgen.

0.10.4 Die Zu- und Abfahrt zum Gewerbegebiet muss mindestens 40m vom nächsten
Immisionsort (Haus Nr.16) entfernt sein.

0.11 VERMEIDUNGSMASSNAHMEN ZUM ARTENSCHUTZ

0.11.1 Entwicklung von für Tier- und Pflanzenarten wertvollen Strukturen im Rahmen 
der festgesetzten privaten Eingrünungen (mit Baum-/Heckenpflanzungen).

0.11.2 Erhalt der ökologischen Durchgängigkeit (v. a. Kleinsäuger) durch Festsetzung 
von für Kleintieren durchgängigen Einfriedungen.

0.11.3 Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange nach § 44 BNatSchG
(Tötungs- und Verletzungsverbot, Störungs- und Schädigungsverbot). Dies 
gilt insbesondere für eventuell unvermeidbare Gehölzrodungen sowie die 
Baufeldfreimachung.

0.11.4 Verwendung insektenfreundlicher Lichtquellen mit nach unten gerichtetem 
Lichtpunkt, welche staubdicht und eingekoffert sind.

0.11.5 Bei Baufeldfreimachungen sind die allgemeinen Schutzzeiten vom 01.03. 
bis 30.09. nach § 39 BNatSchG zu beachten. Darüber hinaus ist der 
Bodenabtrag außerhalb der Brutzeit der Feldlerche ausschließlich von 
Oktober bis Februar durchzuführen.

Die Gemeinde Mengkofen hat in der Sitzung vom 25.03.2025 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes "GE SÜSSKOFEN-NORDWEST" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.05.2025 ortsüblich bekannt gemacht.
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